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ABTEILUNG QUALITÄTSSICHERUNG

Kompaktinformation

SACHGEBIET DMP – Brustkrebs

RECHTSGRUNDLAGE ► Vertrag über ein strukturiertes Behandlungsprogramm (DMP)
zur Verbesserung der Versorgungssituation von Brustkrebs-
patientinnen  gemäß  § 137f  SGB V  auf  der  Grundlage  des
§ 83 SGB V 

GRUNDSÄTZLICHE
EINSCHRÄNKUNGEN

► Teilnahme für  Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe  sowie  im  Ausnahmefall  onkologisch  verantwortliche
Internisten

► keine rückwirkende Genehmigung möglich

GRUNDSÄTZLICHE
INFORMATIONEN

► Abrechnungspositionen  99600,  99601,  99602,  99603  und
99604 

► Teilnahmeerklärung erforderlich

► Fachliche Nachweise

• Anerkennung als onkologisch verantwortlicher Arzt

oder

• Teilnahme an einem Fortbildungscurriculum „Brustkrebs“
mit spezifischen Inhalten 

und

• einmal pro Jahr  Nachweis über  die Teilnahme an einer
brustkrebsspezifischen  Fortbildungsveranstaltung/Quali-
tätszirkel

BESONDERE
INFORMATIONEN

► Abrechnungspositionen sind nur bei einem in das DMP ein-
geschriebenen Patienten abrechenbar 

► Vergütung  erfolgt  außerhalb  der  morbiditätsbedingten
Gesamtvergütung

WEITERE
INFORMATIONEN

► Teilnahmeprüfung durch die Abteilung Qualitätssicherung

ANSPRECHPARTNER ► Abt. Qualitätssicherung: Kathrin Darnstedt
Telefon: 03643 559-759

Stand: 1. August 2020

http://www.kv-thueringen.de/mitglieder/dmp/vertrag_brustkrebs/041_dmp_brust_anl_4.pdf

